
  
 
 

  
 

Unser Tipp im Dezember 
 

W ir wissen weiter .         
 
Tel. 9926-0 ∙ info@wp-may.de ∙ www.wp-may.de 
 

Zuwendungen an Arbeitnehmer und deren Angehörige im Rahmen von Betriebs-
veranstaltungen sind bis zu 110 Euro pro Arbeitnehmer lohnsteuerfrei. Der Frei-
betrag gilt je Betriebsveranstaltung und für bis zu maximal zwei Betriebsveran-
staltungen pro Jahr. Bei der Ermittlung des Freibetrages sind nach Auffassung der 
Finanzverwaltung die zu berücksichtigenden Aufwendungen „zu gleichen Teilen 
auf alle bei der Betriebsveranstaltung anwesenden Teilnehmer aufzuteilen“. Die 
Finanzverwaltung lässt somit die Aufteilung der Gesamtkosten nicht durch die 
Anzahl der geladenen und ursprünglich einkalkulierten Arbeitnehmer zu. 
Das Finanzgericht (FG) Köln entschied jetzt entgegen der Auffassung der 
Finanzverwaltung, dass Absagen von Kollegen nicht zu Lasten der feiernden 
Kollegen gehen dürfen. Im Streitfall organisierte ein Arbeitgeber einen gemein-
samen Kochkurs als Weihnachtsfeier. Von den angemeldeten 27 Teilnehmern 
sagten zwei kurzfristig ab. Die Finanzverwaltung teilte dann die Veranstaltungs-
kosten für 27 Teilnehmer durch 25. Dadurch ergab sich ein höherer zu 
versteuernder Betrag. 
Gemäß der Urteilsbegründung war es für das Gericht nicht nachvollziehbar, 
weshalb den Feiernden die vergeblichen Aufwendungen des Arbeitgebers für sog. 
„No-Shows“ zuzurechnen seien. Die Feiernden hätten keinen Vorteil durch die 
Absage ihrer beiden Kollegen erlangt, da sie nach dem Veranstaltungskonzept 
ohnehin nach Belieben unbegrenzt viele Speisen und Getränke konsumieren 
durften. 
Die Finanzverwaltung hat gegen das Urteil Revision eingelegt. 

Wenn Kollegen die Weihnachtsfeier 
„schwänzen“ 

mailto:info@wp-may.de
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